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Strenge Anforderung an den Gläubigerantrag eines Sozial- 
versicherungsträgers (5 14 Abc. 1 InsO); 
hier: Beschluss des Amtsgerichts (AG) Potsdam vom 13.12.2002 - 35 IN 1499/02 - 
1. 

2. 

3. 

Unternimmt die Gläubigerin nicht zumutbare und nicht 
von vornherein aussichtlose Vollstreckungsversuche gegen 
den Schuldner, so fehlt es für den Insolvenzantrag bereits 
am notwendigen Rechtsschutzbedürfni. Das Ziel, Befriedi- 
gung wegen rückständiger Beiträge bei der Bundesanstalt 
für Arbeit verlangen zu können, rechtfertigt allein den Insol- 
venzantrag nicht 

Wegen des grds. anderen Antragsverhaltens, der hohen Zahl 
von Antragsrücknahmen und Erledigungserklärungen 
spricht bei öffentlichen Gläubigern dieses Verhalten ver- 
mehrt für einen Missbrauch der Antragsbefugnis. 
Allein der Vortrag, der Gläubigerin stünden Forderungen 
aus nicht geleisteten Sozialversicherungsbeiträgen für einen 
Zeitraum von mehreren Monaten zu, genügt für eine Glaub- 
haftmachung eines Insolvenzgrundes nicht. 

AG Potsdam, Beschl. v. 13. 12. 2002 - 3.5 IN 1499102 

I. Die Gläubigerin hat unter dem 29.10.2002 die Eröffnung des Insol- 
venzverfahrens über das Vermögen des Schuldnern beantragt. Hierzu 
hat sie ausgeführt, dass ihr Forderungen aus Sozialvernicherungsbei- 
trägen, Beiträgen zur Pflegeversicherung und den dazu gehörigen Ne- 
benfordemngen für die Zeit V. I .  I I .2001 bis zum 30.9.2002 von ins- 
gesamt 5.144.7 1 € gegen den Schuldner zustünden und erklärt: „Der 
Bestand dieser Beitrdgfoderung wird hiermit bescheinigt." 
Dem gesiegelten Antrag legte sie eine Kopie eines Protokolls über 
einen Pfändungsversuch v. 22.7.2002 bei, welcher weder Ort noch 
den Betroffenen des Pfändungsversuchs ausweist. Aus einem wei- 
teren Protokoll v. 13.3.2002, welche einen fruchtlosen Pfandungs- 
versuch in Geschäftsräumen eines nicht bezeichneten Schuldners 
wiedergibt. ist erkennbar, dass dabei nur ein Arbeitnehmer ange- 
troffen wurde. 
Die Gläubigerin wurde auf die Mängel ihres Antrages hingewiesen. 
Hieraufhin legt sie eine Abschrift einer Pfändungsverfügung bzgl. 
eines Kontos des Schuldners bei der örtlichen Kreissparkasse v. 
22.7.2002 vor. Mit der Drittschuldnererklärung v. 30.9.2002 teilte 
die Kreissparkasse mit, dass auf dem Konto kein pfändbares Gut- 
haben vorhanden sei. 

11. DerAntrag ist unzulässig. DieGläubigerin fehlt es an einem recht- 
lichen Interesse i.S.d. § 14 Abs. 1 InsO und sie hat zudem weder ihre 
Fordemng noch einen Eröffnungsgnind glaubhaft gemacht. 
I .  Mangels erfolgten Vollstreckungsversuch fehlt es der Gläubige- 
rin an einem rechtlichen Interesse für den Insolvenzantrag. 
Nach dem von der Gläubigerin Vorgebrachten kann nicht davon 
ausgegangen werden, dass die Gläubigerin von der ihr zur Verfü- 
gung stehenden Möglichkeit eines Vollstreckungsversuchs in das 
Vermögen des Schuldners Gebrauch gemacht hat. Damit fehlt es an 
einem rechtlichen Interesse an der Eröffnung des Insolvenzverfah- 
rens (im Ergebnis LG Hamburg, ZIP 2002,447 = ZInsO 2002, 199 
= NZI 2002, 164). Ihr rechtliches Interesse hat die Gläubigerin je- 
doch glaubhaft zu machen (OLG Köln, ZIP 2001, 975 = ZInsO 
200 1 .4  I8 = NZI 2001, 308). 
Ziel eines Insolvenzverfahrens entsprechend tj 1 InsO kann es für 
einen Gläubiger berechtigterweise nur sein, eine möglichst vollstän- 
dige Befriedigung seiner Forderungen zu erlangen. Angesichts der 
Kosten des Insolvenzverfahrens und der regelmäßig nur geringen 
Quotenerwartung stellt die Beantragung des lnsolvenzverfahrens 
für den Gläubiger nur das letzte Mittel auf dem Weg zu einer For- 
demngsbefnedigung dar. Eine erfolgreiche Einzelzwangsvollstre- 
ckung ist für den Gläubiger sinnvoller, da der Vollstreckungserlös 
nicht mit anderen Gläubigem zu teilen ist. Für das Insolvenzverfah- 
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Mit der lapidaren Angabe einer Gesamtforderungssumme für einen 
Zeitraum von 11 Monaten ohne Aufgliederung der Forderungen 
nach Forderungsgrund, d.h. den insoweit zugrundeliegenden Ar- 
beitsverhältnissen bestimmter Personen sowie einer zeitlichen ZU- 
Ordnung der Entstehung der einzelnen Forderungsteile, genügt die 
Gläubigerin ihrer Substantiierungspflicht nicht. Ihr Vortrag ist hier 
zu ungenau, als dass vom Schuldner im Rahmen einer Anhörung 
eine substantiierte Erwiderung erwartet werden könnte. Dieser ist 
bei einem solchen Vortrag nicht in der Lage, der Gläubigerin evtl. 
geleistete Zahlungen auf die Forderungsbestandteile entgegenzu- 
halten, da weder ihm noch dem Insolvenzgericht erkennbar ist, 
welchen Zahlungspflichten der Schuldner nicht nachgekommen 
sein soll. 
3. Der Antrag ist auch mangels ausreichender Glaubhaftmachung 
unzulässig. 
a) Grundlegend ist gem. 5 14 Abs. 1 InsO eine Glaubhaftmachung 
der Forderung und des Eröffnungsgrundes Voraussetzung eines zu- 
lässigen Antrags. Hiervon ist auch zugunsten öffentlicher Gläubi- 
ger wie Krankenkassen und Finanzämter keine Ausnahme ZU ma- 
chen (so bereits LG Hamburg, ZInsO 1999, 651; AG Potsdam, 
DZWIR 200 I ,  262 und 2001, 394 = NZI 200 I ,  495; NerlicWRö- 
mermann/Mönning, a.a.O., Rn. 49; Kübler/Prütting/Pape, a.a.0.. 
Rn. 6; s.a. OLG Köln, ZIP 2000,504 = ZInsO 2000,43 = NZI 2000, 
78 = NJW-RR 2000.47; FrindSchmidt, ZInsO 2001, 1135; Pupe/ 
Uhlenbricck. a.a.0.. Rn. 355. Für eine gewisse Bevorzugung Haar- 
rneyer/Wut&e/Farster, a.a.O., Rn. 78). Soweit diese Gläubiger in 
lnsolvenzverfahren besonders zu behandeln sind, sieht die Ins0 
eine ausdrückliche Sonderbehandlung vor. Da jedoch 9 14 Abs. I 
InsO keinerlei Differenzierung zwischen möglichen Gläubigern 
vornimmt, haben auch öffentliche Gläubiger sowohl ihre Forderun- 
gen als auch den Eröffnungsgrund glaubhaft zu machen. 
b) Gerade bei Insolvenzanträgen von Krankenkassen, welche 
einen großen Teil der Insolvenzantragsverfahren ausmachen, ist 
festzustellen. dass eine Entscheidung des lnsolvenzgerichts über 
die Eröffnung des Insolvenzverfahrens von den Krankenkassen 
nicht gewünscht werden. Das Ziel der Krankenkassen ist entgegen 
der Formulierung ihrer Anträge nicht die Eröffnung des Insolvenz- 
Verfahrens. Dies zeigt die hohe Anzahl von Erledigungserklärun- 
gen durch Krankenkassen (hierzu insbesondere FrinNSchmidt, 
ZlnsO 2001. l133ff. und ZlnsO 2002, 8ff.. Schrnahl, NZI 2002, 
177 ff.). Erledigungserklärungen anderer Gläubiger mit Ausnahme 
der Finanzämter erfolgen nur äußerst selten. Die Anträge der Kran- 
kenkassen können damit, insbesondere im Falle einer Erledigungs- 
erklärung des Eröffnungsantrags nach Teilbefriedigung. zu Recht 
als Druckanträge qualifiziert werden (beispielshaft AG Hamburg, 
ZInsO 2002. 687 und ZIP 2000, 1019; AG Duisburg, NZI 2002, 
2 I I ; so auch Schmahl, NZI 2002, 182). Solche Anträge, die auf 

eine Zahlung eines insolventen Schuldner abzielen, sind miss- 
bräuchlich (NerlicWRömermann/Mönning, a.a.0.. Rn. 2) und da- 
mit unzulässig. 
Während bei privaten Gläubigern eine Erledigungserklärung nur 
äußerst selten erfolgt, zeichnen sich die Eröffnungsverfahren auf 
Antrag eines öffentlichen Gläubigers dadurch aus. dass sie in einer 
erstaunlich hohen Anzahl von Fallen durch Erledigungserklärun- 
gen beendet werden. Dies lässt den generellen Schluss zu, dass In- 
solvenzanträge dieser Gläubiger zu einem großen Teil missbräuch- 
lich gestellt werden und damit unzulässig sind. Diese Wertung kann 
jedoch nur dann auf den Einzelfall übertragen werden, wenn kon- 
krete Anzeichen für einen Missbrauch vorhanden sind. 
Die Prüfung einer missbräuchlichen Antragstellung hat daher in 
Fallen eines Antrags eines öffentlichen Gläubigers mindestens ge- 
nauso sorgfältig zu erfolgen, wie bei einem privaten Gläubiger, 
wenn auch das Verhalten der öffentlichen Gläubiger in ihrer Allge- 
meinheit dafür spricht, hier vermehrt einen Missbrauch zu vermu- 
ten (LG Hamburg, ZIP 2002.447 = ZlnsO 2002, 199 = NZI 2002, 
164; ausführlich und anschaulich hierzu Fri'ndSchrnidt, ZIncO 
2001, 1 i33ff.). 
Gegen eine genaue, mindestens dem Üblichen entsprechenden Prü- 
fung des rechtlichen Interesses des Antrags eines öffentlichen 

Gläubigers spricht auch nicht die besondere Stellung dieses Gläu- 
biger gegenüber anderen, privaten Gläubigem. Die insoweit vorge- 
brachte Argumentation, dass diese Gläubiger als Träger öffentli- 
cher Gewalt in besonderem Maße dem Recht verpflichtet sind und 
damit besonders glaubwürdig wären, kann angesichts der bekann- 
ten Verfahrens- und rechtswidrigen Annahme von Leistungen insol- 
venter Schuldner nicht überzeugen (so auch FrinNSchmidt, ZInsO 
2001, I 136). Auch ist zu beachten, dass sich die Regelung des 3 14 
Abs. 1 Ins0 an sämtliche Gläubiger richtet, ohne Unterscheidung 
nach deren besonderer Stellung oder Glaubwürdigkeit. Eine über- 
Prüfung von Verwaltungsakten durch Gerichte entspricht zudem 
dem Prinzip der Gewaltenteilung und bedeutet kein grds. Miss- 
trauen gegenüber den zu überprüfenden. 
Im Ergebnis ist auch in Bezug auf die hiesige Gläubigerin eine 
Glaubhaftmachung ihrer Forderung und des Insolvenzgrundes ZU 

fordern. 
c) Die ihr zustehende Forderung hat die Gläubigerin nicht glaubhaft 
gemacht. Den evtl. von ihr erlassenen Bescheid hat sie nicht vorge- 
legt. Statt dessen hat sie erklärt: „DieVoraussetzungen für die Einlei- 
tung der Vollstreckung nach 3 3 des Verwaltungsvollstreckungsge- 
setzes (VwVG), 8 254 Abgabenordnung (AO) sind erfüllt." 
Die genügt für eine Glaubhaftmachung nicht (so bereits AG 
Potsdaiii. NZI 200I, 495 = DZWIR 2001, 394; a.A. insoweit 
BayObLG. NZI 2000, 320:OLG Naumburg, NZI 2000, 263; LG 
Duisburg/AG Duisburg, ZIP 1999, 507 = ZInsO 1999. 595 = NZI 
1999, 507). Eine Glaubhaftiiiachung i.S.v. $ 4 Ins0 i.V.m. 5 294 
ZPO muss unabhängig von der Frage des Mittels der Glaubhaftma- 
chung so erfolgen, dass der Adressat der Glaubhaftinachung in die 
Lage versetzt wird, sich von der Richtigkeit des glaubhaft ZU ma- 
chenden Unistandes im Rahmen einer summarischen Prüfung ZU 

Überzeugen. Hierzu bedarles eines Glaubhaftniachungsgegenstan- 
des, d.h. eines Beweismittels der ZPO oder einer eidesstattlichen 
Versicherung. Zwar kann der gesiegelte Antrag der Gläubigerin als 
Urkunde i n  diesem Sinne angesehen werden, doch ist sie nicht ge- 
eignet, die Forderung der Gläubigerin glaubhaft zu machen. Die 
Antrogsschrift enthält nu r  den glaubhaft zu machenden Vortrag, ist 
jedoch nicht das Mittel der Glaubhaftmachung selbst. Hierzu wäre 
der von der Gläubigerin erstellt Bescheid im Original oder in be- 
glaubigter Form vorzulegen. damit sich das lnsolvenzgericht eine 
Ü b e r m p n g  vom Vorliegen des glaubhaft gemachten Umstandes 
Überzeugen kann (LG Duisburg/AG Duisburg. ZIP 1999. 507 = 
ZInsO 1999. 595 = NZI 1999. 507; AG Charlottenburg, ZInsO 
2000,520;AG Hamburg,ZlnsO2001. 144=NZI 2001. 163:paP/ 
Uhleirhrirck a.a.O., Rn. 355) .  

d) Die Gläubigerin hat zudem einen Insolvenzgnind nicht entspre- 
chend 0 14 Abs. 1 InsO glaubhaft gemacht. 
Allein aus dem Vortrag, der Gläubigerin stünden Forderungen aus 
nicht geleisteten Sozialversicherungsbeiträgen für einen Zeitraum 
von mehreren Monaten zu, genügt für eine Glaubhaftmachung 
eines lnsolvenzgrundes nicht (LG Hamburg, ZIP 2002, 447 = 
ZIncO 2002, 199 = NZI 2002, 164; AG Hamburg, ZInsO 2001, 144 
= NZI 200 I ,  163; AG Potsdam, NZI 200 I ,  495 = DZWIR 2001, 
394; zu Steuerforderungen AG Potsdam, NZI 2001.604; ausführ- 
lich FrindSchrnidt. ZlnsO 2001, 1 137; a.A. OLG Celle, ZIP 2000, 
1675 = Zins0 2000,239 = NZl 2000,214 = NJW-RR 2001.702; 
OLG Dresden, ZlnsO 2000, 560 = NZI 2001, 261; i faarmqed 
WutzkdFiirster. a.a.O., Rn. 78; Kübler/Prütting/Pape, a.a.0.. 
Rn. 9; Pape/Uhienbruck, a.a.O., Rn. 355). Es gibt keine grundle- 
genden Feststellungen, wonach eine Person, die Forderungen aus 
Sozialversicherungsbeträgen bei Fälligkeit nicht begleicht, als in- 
solvent anzusehen wäre. Insoweit von einigen Gerichten eine Ver- 
mutung aufgestellt wird, bei Anhäufung von Sozialversicherungs- 
Pflichten über einen Zeitraum von mehr als sechs Monaten sei da- 
von auszugehen, dass der entsprechende Schuldner insolvent sei, 
da regelmäßig diese Verpflichtungen von Schuldner als erste be- 
glichen werden, sollte dieser Vermutung mangels einer faktischen 
Basis nicht gefolgt werden (im Ergebnis so FrincVSchmidr, ZlnsO 
2001, 1137). 
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Statistische Erhebungen zum Zahlungsverhalten Insolventer liegen 
nicht vor. Eine Annahme, insolvente Personen würde bei Zahlungs- 
schwierigkeiten erst zuletzt Forderungen aus Sozialversicherungen 
auflaufen lassen, findet keine Grundlage in den tatsächlichen Ab- 
läufen auf den Weg eines Schuldners in die Insolvenz. Die Erfah- 
rungen der insolvenzgerichtlichen Praxis deutet vielmehr auf das 
Gegenteil hin (bestätigend Schmahl, NZI 2002, 178). Gerade in 
Fällen von Insolvenzanträgen auf der Basis von Sozialversiche- 
rungsforderungen sind die Schuldner häufig in der Lage, zur Ab- 
Wendung des Insolvenzverfahrens Tilgungen vorzunehmen, wäh- 
rend andere Forderungen nur selten beglichen werden können (sta- 
tistisch ausgewertet von Schmahl, NZI 2002,178). Dies mag darauf 
beruhen, dass gerade Sozialversicherungspflichten im Krisenfall 
zuerst nicht bedient werden, während Forderungen von Geschäfts- 
partnern zur Aufrechterhaltung des Betriebs und der Kreditwürdig- 
keit eher zu begleichen sind. Durch die monatelange Zurückhal- 
tung von Sozialversicherungsbeiträgen kann sich der Schuldner 
kostengünstig Liquidität verschaffen. So eine Krankenkasse dann. 
zumeist nach mehr als einem halben Jahr, erstmalig ernsthaft eine 
Forderungsbetreibung durch Stellung eines Insolvenzantrags ein- 
leitet, wird häufig die weiter bestehende Liquidität zur Begleichung 
dieser Forderung genutzt und im Ergebnis der Antrag durch die 
Krankenkasse für erledigt erklärt. Dies lässt entgegen der benann- 
ten Rechtsprechung vielmehr die Vermutung zu. dass ein Insol- 
venzgrund im Falle eines Antrags einer Krankenkasse weniger 
wahrscheinlich vor1 iegt . 
Daher kann auch eine Krankenkasse auf eine ordnungsgemäße 
Glaubhaftmachung dann nicht verzichten, wenn sie Forderungen aus 
Sozialversicherungsbeiirägen für einen Zeitraum von mehr als sechs 
Monaten geltend macht. Auf die Frage. ob der Krankenkasse über- 
haupt ein Rechtsschutzbedürfnis für ein Insolvenzverfahren zusteht, 
wenn sie Forderungen über einen solch langen Zeitraum auflaufen 
lässt. ohne bereits frühzeitig von den Möglichkeiten einer Ein=]- 
zwangsv«llstreckungs und evtl. eines früheren Insolven7;intrags Ge- 
brauch zu machen, muss hierbei nicht eingegangen werden. 
e) Die Notwendigkeit einer Glaubhaftmachung des Insolvenz- 
grundes im Falle eines Antrags einer Krankenkasse entfallt auch 
nicht in Hinblick auf die Rechtsprechung des BGH zur Anfechtbar- 
keit der vom Schuldner getätigten Leistungen an die Krankenkasse 
zur Vermeidung einer unmittelbar bevorstehenden Zwangsvoil- 
Streckung bzw. zur Erledigung oder Rücknahme des Insolvenzan- 
trags der Krankenkasse. 

Der BGH (ZiP 2002, 1 159 = ZInsO 2002,581 = WM 2002,1193) 
hat klargestellt, dass eine Leistung des Schuldners innerhalb des 
Zeitraums des 5 131 Abs. 1 Nr. 2 InsO anfechtbar ist, so der 
Schuldner hiermit eine unmittelbar bevorstehende Zwangsvoll- 
streckung vermeiden wollte. 
In den Entscheidungen über die „Druckzahlung" des Schuldners 
wurde zum Erfordernis der Glaubhaftmachung kein Bezug ge- 
nommen. Auch steht die Frage, wann die Gläubigerin eine Insol- 
venz ihres Schuldners annehmen musste nicht in Zusammenhang 
mit der Frage der Notwendigkeit einer Glaubhaftmachung nach 

14Abs. 1 InsO. Die Kenntnis des Gläubigers i.S.v. 5 130Abs. 1 
und 2 InsO kann eine Glaubhaftmachung i.S.v. 8 14 Abs. 1 InsO 
nicht ersetzen und spielt daher im Rahmen der Prüfung der Zuläs- 
sigkeit des Antrags keine Rolle. 
9 So die Gläubigerin eine Fruchtlosigkeitsbescheinigung v. 
13.3.2002 vorlegt, ist diese aufgrund ihres Alters von mehr als 
sechs Monaten grds. nicht geeignet, einen Insolvenzgrund glaub- 
haft zu machen. 
Damit solche Bescheinigungen überhaupt eine Vermutung betref- 
fend die wirtschaftlichen Situation des Schuldners vermitteln kön- 
nen, müssen sie einen ausreichend nahen zeitlichen Bezug auf die 
Situation zum Zeitpunkt der Antragstellung aufweisen. Dieser Be- 

-. 

zug besteht jedenfalls ab einer Grenze von sechs Monaten nicht 
mehr, so nicht weitere Anzeichen wie ein Rückstand mit Arbeit- 
nehmeranteilen zur Sozialversicherung hinzukommen (OLG 
Dresden, ZlnsO 2001,853 = NZI 2001,472 = DZWIR 2001.387; 
LG Potsdam - 5 T 390/99 v. 16.3.2000; Kübler/Prütting/Pape, 
a.a.O., Rn. 9). 
Solche Anzeichen liegen hier jedoch nicht vor. Die Gläubigerin 
hat nicht vorgetragen, welche Sozialversicherungsanteile der 
Schuldner nicht geleistet haben soll. Daher kann auch nicht beur- 
teilt werden, ob der Schuldner durch die Nichtabführung von Ar- 
beitnehmeranteilen der Sozialversicherung in den Bereich einer 
Strafbarkeit geraten ist, was evtl. als Indiz für einen Insolvenz- 
grund anzusehen wäre (entspr. Huarrneyer/Wutzke/Förster, 
a.a.O., Rn. 87. Undifferenzierend FK-InsO/Schmerbach, a.a.O., 
Rn. 77). 
g) Auch die Vorlage einer Bescheinigung über eine erfolglose 
Kontopfändung ist nicht geeignet, einen Insolvenzgrund glaubhaft 
zu machen (so bereits AG Potsdam, DZWIR 2001, 262; F r i n d  
Schmidt, ZlnsO 2001, 1 137 fordern jedoch neben dem Versuch ei- 
ner Sachpfändung zusätzlich einen Pfandungsversuch in die der 
Krankenkasse bekannte Bankverbindung). 
Selbst wenn eine Person nur eine einzige Bankverbindung besitzt, 
wovon insbesondere bei unternehmerisch tätigen Schuldnern 
nicht grundlegend ausgegangen werden kann, ist ein debitorisch 
geführtes Konto kein Anzeichen dafür, dass ein Insolvenzgrund 
vorliegt. Der Stand eines Konto steht in keinem unmittelbaren Zu- 
sammenhang mit der wirtschaftlichen Situation einer Person und 
ist daher nicht geeignet, als Indikator herangezogen zu werden. 
Erst dann, wenn andere Anzeichen einer Insolvenz glaubhaft ge- 
macht werden, kann eine Bescheinigung über ein debitorisches 
Konto evtl. geeignet sein, diese Anzeichen zu verstärken. Als ein- 
ziges Mittel der Glaubhaftmachung ist sie jedoch ungeeignet. 
h) SchlieBlich fehlt es insgesamt an einer Glaubhaftmachung, da 
die Gläubigerin keines der Mittel einer Glaubhaftmachung nach 
9 294 ZPO gewählt hat. 
So sie Ablichtungen von Urkunden vorlegt, bedient sie sich nicht 
eines Mittels der Glaubhaftmachung. Erst der Urkundsbeweis 
selbst wäre ein geeignetes Mittel i.S.v. $ 294 ZPO. Der Kopie ei- 
ner Urkunde kommt der Wert der Urkunde selbst nicht zu. So die 
Gläubigerin diese Urkunden dem Insolvenzgericht nicht vorlegt, 
liegt eine Glaubhaftmachung bereits dem Grunde nach nicht vor 
(NerlicWRömermann/Mönning, a.a.0.. Rn. 34; LG Potsdam - 5 T 
390199 v. 16.3.2000). 
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